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Aktenzeichen: W 35/92 - 3.2.4 
Internationale Anmeldung PCT/DE 92/00 127 

ENTSCHEIDUNC 
a 	 der Technischen Beschwerdekammer 3.2.4 

vom 28. September 1992 

Aximelderin: 	Robert Bosch CmbH et al 
Postfach 30 02 30 
W - 7000 Stuttgart 30 (DE) 

Cegenstand der Entscheidung: Widerspruch gemal Regel 40.2 c) des Vertrages 
über Internationale Zusamnienarbeit auf dein Cebiet 
des Patentwesens gegen die Aufforderung des 
EuropAischen Patentamts (Zweigstelle Den Haag) 
vom 5. Juni 1992 zur Zahlung einer zusAtzlichen 
Recherchengebühr. 

Zusanunensetzung der Kammer: 

Vorsitzender: 	C. Andries 
Mitglieder: 	M. Hatherly 

M. Lewenton 



1 	 W 35/92 

Sachverhalt und Antrãge 

Am 21. Februar 1992 reichte die Anmelderin die 
internationale Patentanineldung PCT/DE 92/00 127 em. 

Mit Datum vom 5. Juni 1992 richtete das Europäische 
Patentamt als zustàndige internationale Recherchenbehärde 
(IRB) an die Anmelderin eine Aufforderung zur Zahiung 
einer zusätzlichen Gebühr gemâ8 Artikel 17 Absatz 3 

' Buchstabe (a) und Regel 40.1 PCT, mit dem Hinweis, daJ3 die 
internationale Anmeldung dem Erfordernis der Einheitlich-
keit nicht entspreche. In der Aufforderung (Fornthlatt 
PCT/ISA/206 - P9124 05/91) ist in hervorgehobender Schrift 
die Frist von 30 Tagen zur Zahiung des Betrages und die 
Möglichkeit eines Widerspruches angegeben. 

Eine in Klaimnern gesetzte Hochzahl 2 weist auf den auf der 
Rückseite der Aufforderung abgedruckten Text der 

Regel 40.2 C) PCT hin. 

Zur Begründung werden die Patentansprüche 1 bis 12 
folgenden zwei Erfindungen zugeordnet: 

Patentansprüche 1 - 10: 

Verfahren und Vorrichtung zum Ausführen von Phasen mit und 
ohne Tankentlüftung für eine Brennkraftmnaschine mit 
Lambdaregler mit verãnderbarem Verhältnis der Zeitspannen 
mit und ohne Tankentlüftung abhângig von Betriebsdaten der 
Maschine oder der Tankentlüftungsanlage. 

Patentansprüche 11 - 12: 

Verfahren zum Wechsel einer Phase mit zu einer Phase ohne 
Tankentlüftung für eine Brennkraftmaschine mit Lambda-
regelung mit Adaption und mit Durchführung der Grund- 

03772 	 . . ./... 



2 	W 35/92 

adaption der Lambdaregelung solange bis diese Grund-

adaption eingeschwungen 1st und anschlieBend daran Of fnung 

des Tankentlüftungsvent us. 

Es wurde weiter ausgeführt, da2 es keine technische 

Beziehung zwischen den zwei Erfindungen gebe, die 

wenigstens ein gleiches oder ähnliches spezielles 

technisches Merkmal betreffe. Darüber hinaus, da 

Anspruch 1 nicht neu sei, fehie ein soiches spezielles 

technisches Merkmal, so daB auch eine technische Beziehung 

zwischen den zwei Erfindungen fehie. 

III. 	Die Anmelderin hat am Z. Juli 1992 per Telekopie, 

bestâtigt mit Schreiben eingegangen am 7. Juli 1992, die 

zusätzliche Recherchengebühr "vorlâufig und unter 

Widerspruch" gezahit. Eine Begründung für den Widerspruch 

wurde nicht angegeben. 

Entscheidungsgründe 

GemäB Artikel 154 (3) EPU sind die Beschwerdekammern für 

Entscheidungen über einen Widerspruch von Anmeldern gegen 

eine vom Europäischen Patentamt für die internationale 

Recherche festgesetzte zusãtzliche Gebühr nach Art. 17 (3) 

a) EPU zustàndig. 

Nach Regel 40.2 C) PCT kOnnen die Anmelder "die 

zusâtzliche Gebühr unter Widerspruch zahlen; dem 

Widerspruch 1st eine Begründung des Inhalts beizufugen, 

daB die internationale Anmeldung das Erfordernis der 

Einheitlichkeit der Erfindung erfülle oder daB der Betrag 

der geforderten zusätzlichen Gebühr UberhOht sei". 

Aus Regel 40.2 C) PCT folgt, daB in Fallen in denen die 

Aninelderin eine zusàtzliche Gebühr unter Widerspruch 
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3 	 W 35/92 

zahit, Gründe angegeben werden iuüssen, die den Widerspruch 
stützen. Diese sachliche, nachvollziehbare Begründung mul3 

nach stãndiger Rechtsprechung der Beschwerdekammern (vgl. 

Entscheidung W 04/87, AB1. EPA 1988, 425) auch innerhaib 

der für die Entrichtung der Gebühren nach Art. 17 (3) a) 

und Regel 40.3 PCT bestinmiten Frist eingereicht werden. 

Der Widerspruch ist zwar innerhaib der dafür vorgesehenen 

Frist von 30 Tagen eingegangefl, jedoch innerhaib dieser 

' Frist nicht mit Gründen versehen worden. 

Der Widerspruch 1st daher als unzulàssig zu verwerfen. 

Aus diesemn Grund kann die von der Anmelderin entrichtete 

zusätzliche Recherchengebühr nicht zurückgezahlt werden. 

Entscheidungsformnel 

Aus diesen Gründen wird entschieden: 

Der Widerspruch gemnãB Regel 40.2 C) PCT wird als unzulässig 

verworfen. 

Der Geschãftsstellenbeamflte 
	Der Vorsitzende: 

i 
N. Maslin 
	 C. Andries 
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